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seines Lohnes (im Falle der Arbeitslosigkeit 20 Prozent). Die Versicherungder Landarbeiter ist erst im Jahre 1927 eingeführt worden, aber es erwies sichdass grosse Schwierigkeiten der Durchführung dieser Versicherung von derrt?r^rg STlbe^ *? ^ Weg gelegt W°rden sind' so dass bis J«W von
werdet h^**** Landarbeit6rn nur 100'000 in die Versicherung einbezogen

Aus vielen Orten wurde auch Klage geführt, dass neben den Ausfällen
gegen das technische Personal auch die alten Judenprogrome stark in Zunahme
begriffen sind. Der Delegierte aus dem Industriebezirk Don führte zum
Beispiel an, dass im Laufe des Jahres 1928 2400 Arbeiter aus diesem Grunde dieFabriken dieses Bezirkes verlassen mussten.

Interessant ist, dass aus den 1300 stimmberechtigten Delegierten des Kon-
gresses 640 festangestellte Beamte der Gewerkschaften und nur 230 Arbeiter ausden Betrieben waren; der Rest gehörte den Beamten und Angestellten an Ik

Arbeitsverhältnisse.
Die Gesamtarbeitsverträge in Zürich.

J.L. Innerhalb der Arbeiterschaft bestehen verschiedene, teils gegensätzliche
Meinungen über den Wert des Arbeitsvertrages. Während die einenerklaren der Abschluss eines kollektiven Arbeitsvertrages hindere die Arbeiter

an der Ausnützung einer günstigen Konjunktur, indem der Vertrag eine un-zweckmassige Bindung der Organisationen bedeute, erblicken die andern imAbschluss eines Tarifvertrages eine gewisse Sicherung bestehender Arbeits-Verhältnisse vor den reaktionären Gelüsten der Unternehmer in Wirtschaft-liehen Krisenzeiten. Dabei wird noch betont, dass durch einen Arbeitsvertragdie gewerkschaftliche Propaganda gefördert und das Solidaritätsgefühl bei denArbeitern gehoben und gestärkt werde, weil durch die vertragliche Regelung
em gewisser Ausgleich innerhalb eines Betriebes oder einer Berufsgruppegeschaffen wird. Im allgemeinen geht das Bestreben der Gewerkschaften dahindurch Gesamtarbeitsverträge eine bestimmte Ordnung, Einheitlichkeit und
Sicherung der Arbeitsverhältnisse zu erzielen. In Grossbritannien waren imJahre 1920 rund acht Millionen Arbeiter der tariflichen Arbeitsregelung unter-worfen, und in Deutschland arbeiteten im Jahre 1925 zwölf Millionen Arbeiterunter tariflich geregelten Arbeitsbedingungen. Ueber die Zahl der
Arbeitsvertrage in der Schweiz besteht zurzeit leider grosse Unkenntnis. Einen
bescheidenen Versuch, über die tarifliche Arbeitsregelung auf regionalem Gebiet
Aufschluss zu vermitteln, hat in verdienstvoller Weise das Statistische Amt der
Stadt Zürich unternommen. In dem kürzlich veröffentlichten 3. Quartalsbericht
befindet sich eine aufschlussreiche Arbeit über die «Gesamtarbeitsverträge inZürich im Jahre 1928». In einer früheren Publikation hatte das genannteStatistische Amt eine wertvolle Arbeit über die Löhne in der zürcherischen
Privatwirtschaft veröffentlicht, und es wäre sehr zu begrüssen, wenn andere
statistische Aemter in ähnlicher Weise diesem Arbeitsgebiet ihre Beachtung
Vhenken würden.

Ein Vergleich der diesjährigen Untersuchung mit einer kantonalen Arbeit
vom Jahre 1908 über das gleiche Fachgebiet ergibt folgende Zahlen:

Am 1. Dezember 1908 bestanden 52 Verträge mit 1500 Firmen und 7800
Arbeitern in der Stadt Zürich; am 1.Januar 1928 waren es 57 Verträge mit1200 Firmen und 10,400 Arbeitern. Die Zahl der Verträge hat demnach um5 zugenommen, während die Zahl der vertragschliessenden Firmen um 300
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zurückgegangen ist, was aber nicht hinderte, dass sich die Zahl der vertraglich
erfassten Arbeiter um 2600 vermehrte. Diese Vermehrung muss in Anbetracht
der seitherigen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und der entsprechenden
Bevölkerungszunahme als sehr bescheiden bezeichnet werden. Der Fortschritt
der tariflichen Regelung liegt mehr im Ausbau der Bestimmungen.

In 49 Verträgen (86 Prozent), die 1172 Firmen und 9800 Arbeiter
umfassen, wird die Arbeitszeit geregelt. In 27 Verträgen mit 556 Firmen
und 5680 Arbeitern wird die wöchentliche Arbeitszeit bis 48 Stunden
festgesetzt, obgleich ein Teil der von den Verträgen erfassten Betriebe nicht unter
das eidgenössische Fabrikgesetz mit der vorgeschriebenen 48stundenwoche fällt.

52 Verträge (90 Prozent) mit 1208 Firmen und 10,330 Arbeitern regeln
die Lohnverhältnisse.

20 Verträge mit 606 Firmen und 6420 Arbeitern sehen Stundenlohn vor
20 » » 443 » » 2100 » » Wochenlohn »

6 » » 146 » » 1030 » » Monatslohn »
3 » »8 » » 160 » » Taglohn »

Der Stunden- und Wochenlohn ist also vorherrschend, während der
Taglohn eine untergeordnete Rolle spielt. 27 Verträge enthalten Bestimmungen
über einen Mindest lohn. Ein Vergleich mit den tariflichen Stundenlöhnen
vom Jahre 1908 zeigt eine zwei- bis dreifache Erhöhung im Jahre 1928. In
*-und drei Viertel der Verträge sind Ueberzeitzuschläge festgesetzt,
die sich von 15 bis 100 Prozent bewegen.

48 Verträge (84 Prozent), die etwa 90 Prozent der Firmen und Arbeiter
erfassen, enthalten Vereinbarungen über bezahlte Ferien. Der
Ferienanspruch beginnt meistens nach ein bis zwei Arbeitsjahren bei der gleichen
Firma und beträgt für 60 Prozent der Arbeiter drei Tage und für rund 30 Prozent

sechs Tage im Minimum. Das Ferienmaximum beträgt 6 bis 24 Tage und
wird in einer grossen Zahl der Fälle nach fünf Arbeitsjahren erreicht.

39 Verträge (68 Prozent) mit 594 Firmen und 5220 Arbeitern enthalten
Bestimmungen über die Unfallversicherung, und 21 Verträge
verpflichten 91 Firmen, für ihre 1560 Arbeiter ganz oder teilweise die Prämien
für die Krankenversicherung zu zahlen oder in anderer Weise für
die Krankheitszeit zu sorgen.

19 Verträge (33 Prozent) mit 359 Firmen und 4080 Arbeitern enthalten
Vorschriften über den Arbeitsnachweis, wovon in 13 Fällen eine
gewerkschaftliche Stellenvermittlung vereinbart wurde.

41 Verträge (72 Prozent) mit 1106 Firmen und 8760 Arbeitern umschreiben
das Schlichtungs- und Einigungswesen bei Vertragsbruch. In den
meisten Fällen sind Amtsstellen (gewerbliches Schiedsgericht, Einigungsamt)
als Schlichtungsorgane vorgesehen.

Die Vertragsdauer beträgt in 36 Fällen höchstens 1 Jahr, in 16

Fällen bis 2 Jahre und in 5 Fällen über 2 Jahre. 52 Verträge enthalten die
Bestimmung, dass die Vertragsdauer immer wieder ein Jahr weiterläuft, wenn
der Vertrag nicht rechtzeitig gekündet wird.

Als Kündigungsfrist ist in 11 Fällen 1 Monat, in 11 Fällen 2

Monate, in 31 Fällen 3 Monate und in 3 Fällen 6 Monate vorgesehen.
Beinahe neun Zehntel der Verträge sind von den freien

Gewerkschaften abgeschlossen worden, während die christlichsozialen Verbände
nur in drei Fällen in Frage kommen, wovon in zwei FäUen gemeinsam mit
den freien Gewerkschaften. 28 Verträge wurden mit Unternehmerverbänden
und 25 Verträge mit Einzelfirmen abgeschlossen. Nur ein einziger Vertrag
(mit dem Lebensmittelverein Zürich) regelt gleichzeitig auch die
Arbeitsbedingungen der Angestellten. Die Verträge regeln fast ausschliesslich nur die
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Arbeitsverhältnisse im Gewerbe, während die grosseren industriellen
Unternehmungen davon unberührt bleiben.

Eine Untersuchung über die Zahl der Betriebe und Arbeiter, die nochkeiner vertraglichen Regelung unterstellt sind, fehlt leider. Ebenso wäre esvon Interesse gewesen zu erfahren, wie das Verhältnis zwischen unorganisiertenund gewerkschaftlich organisierten Arbeitern ist.
Vielleicht entschliesst sich der Schweizerische Gewerkschaftsbund dazu,einmal eine Erhebung über die tarifliche Regelung der Arbeitsverhältnisse imganzen Lande durchzuführen. Da in den weitaus meisten Fällen die freienGewerkschaften als Vertragskontrahenten bei den Abschlüssen von kollektiven

ttwVeTageTr\mK FragC k°mmen' dÜrfte damit zu rechnen sei"> *¦• *¦•Ergebnis der Erhebung ein nahezu vollständiges wäre.

GemeinWirtschaft.
Genossenschaftliche Zentralbank.

Das erste Geschäftsjahr der von den Genossenschaften und Gewerkschaften
gegründeten Zentralbank in Basel weist eine sehr befriedigende Entwicklungauf Die Bilanzsumme ist von 50 auf 66 Millionen Franken gestiegen. Erfreu-
d1 A » Tu T i

VermehrunS der Spareinlagen um 4,6 Millionen sowiedes Anteilscheinkapitals um 2,9 Millionen. Der Umsatz betrug 1,140,973,241 FrDie einzelnen Bilanzposten sind aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich -

Aktiven.
Nicht einb. Anteilscheinkap
Kassa und Coupons
Wechsel
Banken
Wertschriften
Kontokorrent-Debitoren
Hypothekardarlehen

Fr.
26,000

1,230,217
2,760,885

21,009,058
14,074,432
25,627,568

1,853,148

Passiven.

Anteilscheinkapital
Obligationen
Depositen
Kontokorrent-Kreditoren
Tratten
Reingewinn

Fr.
6,542,000

16,347,600
20,886,266
22,340,883

88,393
376,166

n tt u u
66,581,308 66,581,308Der Ueberschuss der Betriebsrechnung ist vor allem dem Zinsengeschäft

ZZwTn t d
'144 FK einb™hte- Def Ertr3g dCS ^chselgeschäftesbetragt 129,571 Fr., der aus Kommissionen 67,805 Fr. und das Wertschriftengeschäft ergab 86,832 F, Die Unkosten einschliesslich der LZa^ZEinrichtungsspesen beliefen sich auf 355,185 Fr

dorf ^^T^T*,^T^ ?Cr 8m 23MäFZ' na<*mittags 2 Uhr, im Frei-dorf Basel stattfindenden Generalversammlung, das Anteilscheinkapital zu
vorr32e8n24ZFrVeTSen' T'T *' * ** ReSefVen 2U SteIlen und *** *™von 5t,VM *r. auf neue Rechnung vorzutragen.

Schweizerische Volksfürsorge.
in

RflD1? S^WeuizeriT8che Volksfürsorge, Volksversicherung auf Gegenseitigkeitm Basel hat ihre Jahresrechnung pro 31. Dezember 1928 abgeschlossen, diean den Verwaltungsrat und an die Generalversammlung weitergeleitet wird.Der Versicherungsbestand ist bis Ende 1928 auf 26,97 Millionen Franken Ver-
^T^7r6LrnWaCKen- lDiC ei^Tmmenen Prämien beliefen sic°
TV ^14^,468.25. Die Kapitalzinsen ergaben Fr. 347,373.34. Für die durch
wordeZ v^JT™ »"o^ Abl^ *r Versicherungsdauer fällig gewordenen Versicherungen gelangten Fr. 295,827.90 zur Auszahlung. Nach Ver-
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